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Havariedienst – Telefon:
Strom:  037360 660055
Gas:  037360 660066
Wärme:  037360 660077
Abwasser:  037360 660022 

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 09:00 – 12:00 Uhr
 Di und Do 13:00 – 18:00 Uhr

Abrechnungsangelegenheiten: Tel. 037360 660033
Technische Angelegenheiten:  Tel. 037360 660044

Stadtwerke Olbernhau GmbH · Am Alten Gaswerk 1 · 09526 Olbernhau · www.stadtwerke-olbernhau.de

Stadtwerke Olbernhau GmbH
informiert

Gasfrühwarnstufe – 
was ist das?
Am 30.03.2022 hat das Bundeswirtschaftsministerium die 
Frühwarnstufe im nationalen Notfallplan Gas ausgerufen. 
Was bedeutet das für die Verbraucher? 

Der Notfallplan Gas der Bundesrepublik Deutschland basiert 
auf einer europäischen Verordnung über Maßnahmen zur si-
cheren Gasversorgung. Er ist in drei Eskalationsstufen aufge-
teilt, je nach dem wie deutlich der Staat eingreifen müsste. 
Das sind die Frühwarnstufe, die Alarmstufe und die Notfall-
stufe. Mit Ausrufung der Frühwarnstufe ist ein Krisenteam im 
Bundeswirtschaftsministerium zusammengetreten, das aus 
relevanten Bundes- und Landesbehörden und den Energie-
versorgern besteht und die Lage regelmäßig beobachtet und 
engmaschig bewertet.

Zum Redaktionsschluss ist die Versorgungssicherheit mit 
Gas in Deutschland unverändert gewährleistet. Es gibt keine 
Lieferengpässe. Die Ausrufung der Frühwarnstufe ermöglicht 
jedoch, Vorsorge für den Krisenfall, d. h. die Notfallstufe, zu 
treff en, bei dem sich diese Lage verschlechtern würde. Im Fal-
le eines Lieferstopps russischer Gasmengen und damit dem 
Eintreten eines Krisenfalls müssten Maßnahmen schnell er-
griff en werden, die jetzt vorzubereiten sind. Mit Eintritt einer 
Gefährdung oder Störung der Gasversorgung sind die Netz-
betreiber berechtigt und verpfl ichtet, gesetzlich vorgeschrie-
bene Maßnahmen zu ergreifen, die zur Aufrechterhaltung der 
Systemstabilität dienen. Im Sinne der Versorgungssicherheit 
soll so in Deutschland und europaweit einheitlich vorgegan-
gen werden. Von diesen Maßnahmen wären vor allem größe-
re Industrie- und Gewerbeunternehmen betroff en. Relevante 
Unternehmen im Netzgebiet der Stadtwerke Olbernhau wur-
den seitens der Stadtwerke bereits kontaktiert. Die Entschei-
dung darüber triff t die Bundesnetzagentur.

Unter besonderem Schutz stehen laut Gesetz Haushaltskun-
den sowie kleinere und mittlere Unternehmen, grundlegende 
soziale Dienste wie Krankenhäuser, stationäre Pfl ege- und 
Betreuungseinrichtungen, Polizei, Feuerwehr und Bundes-
wehr. Das bedeutet, dass deren Gasversorgung im Notfall 
mit Vorrang behandelt wird. Dazu zählen auch Fernwärmean-
lagen für o. g. Kundengruppen, wo die Wärme durch keinen 
anderen Brennstoff  erzeugt werden kann.

Galerie Am Alten Gaswerk
bis 24.06.2022
Meine Welt in Schwarz-Weiß – Analog triff t Digital
Fotografi en von Stefan Glaß, Olbernhau

Lassen Sie sich entführen in eine Bilderwelt in 
Schwarz-Weiß mit aussagekräftigen Kontrasten im 
Spiel von Licht und Schatten.


